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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Firma 

BNP Brinkmann GmbH & Co. KG 

 

1. Geltungsbereich, Form 

1.1. Die Firma BNP Brinkmann GmbH & Co. KG („Verkäuferin“) legt allen 

Verkäufen und Lieferungen ausschließlich ihre nachfolgenden Ver-

kaufs- und Lieferbedingungen zugrunde („Verkaufsbedingungen“), so-

fern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart worden ist. 

Mit der Bestellung, spätestens aber mit der widerspruchslosen Entge-

gennahme der Auftragsbestätigung, erkennt der Vertragspartner („Käu-

fer“) diese Bedingungen an. 

1.2. Diese Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Kaufleuten und Un-

ternehmern im Sinne des § 14 BGB. Sie gelten auch für alle zukünftigen 

Geschäfte mit dem Käufer, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich 

vereinbart werden. Entgegenstehende oder von diesen Verkaufsbedin-

gungen abweichende Bedingungen des Käufers werden von uns nicht 

anerkannt. 

1.3. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Käufers in Bezug auf 

den Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minde-

rung), sind schriftlich, d.h. in Schrift- oder Textform (z.B. Brief, E-Mail, 

Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nach-

weise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden 

bleiben unberührt. 

1.4. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstel-

lende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher 

die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen Verkaufsbedingun-

gen nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen 

werden. 

 

2. Angebote und Auftragsinhalt 

2.1. Unsere Angebote gegenüber dem Käufer sind unverbindlich. Erst die 

Bestellung des Käufers ist ein verbindliches Vertragsangebot. Die Ver-

käuferin kann das Angebot des Käufers nach ihrer Wahl innerhalb von 

4 Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung annehmen oder 

dadurch, dass dem Käufer innerhalb dieser Frist die Ware zugesendet 

wird. Erfolgt innerhalb von 4 Wochen weder die schriftliche Auftragsbe-

stätigung noch die Zusendung der bestellten Ware, so gilt der Auftrag 

als abgelehnt. Schadensersatzansprüche wegen der Ablehnung eines 

Auftrages sind in jedem Falle ausgeschlossen. 

2.2. Inhalt und Umfang des abgeschlossenen Vertragsverhältnisses, insbe-

sondere die Einzelheiten des Lieferumfangs und der Lieferfrist, bestim-

men sich ausschließlich nach der Auftragsbestätigung. Bedingungen 

des Käufers gelten in keinem Fall als Anerkennung oder Zustimmung. 

2.3. Nach schriftlicher Auftragsbestätigung ist die Verkäuferin zum Rücktritt 

berechtigt, sofern sie nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beliefert 

wird (Nichtverfügbarkeit der Leistung). Dies gilt nur für den Fall, dass 

die Nichtbelieferung nicht durch die Verkäuferin zu vertreten ist. In die-

sem Falle wird die Verkäuferin den Käufer hierüber unverzüglich infor-

mieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. 

Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbe-

sondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zuliefe-

rer, wenn weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder 

wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. Eine bereits er-

brachte Gegenleistung des Käufers wird die Verkäuferin unverzüglich 

erstatten. 

 

3. Preise 

3.1. Sofern nicht ausdrücklich (schriftlich) etwas Abweichendes vereinbart 

wird, gelten die Preise der Verkäuferin ab Werk bzw. Lager; sie umfas-

sen also nicht die Kosten für Verpackung, Fracht, Transportversiche-

rung etc. Zu diesen Preisen kommt zusätzlich die am Liefertag geltende 

Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe. Von Zubehör gilt 

nur solches als im Preis inbegriffen, was in den betreffenden Leistungs-

verzeichnissen bzw. Auftragsbestätigungen der Verkäuferin aufgeführt 

ist. 

3.2. Preissteigerungen sind dem Käufer unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

Beträgt die Preissteigerung mehr als 5 %, ist der Käufer berechtigt, in-

nerhalb von 10 Tagen nach Zugang der Mitteilung vom Vertrag zurück-

zutreten. 

 

4. Zahlungsbedingungen 

4.1. Die Rechnungen der Verkäuferin sind sofort fällig. Der Abzug von 

Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. 

4.2. Verzug tritt mit Zugang einer Mahnung, spätestens aber 30 Tage nach 

Fälligkeit und Zugang der Rechnung oder einer gleichwertigen Zah-

lungsaufforderung ein. Im Verzugsfalle sind die Forderungen der Ver-

käuferin mit 9% über dem Basiszinssatz zu verzinsen, sofern wir nicht 

einen höheren Verzugsschaden nachweisen. 

4.3. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Käufer nur zu, 

wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten o-

der von der Verkäuferin anerkannt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht be-

steht ferner nur, wenn der geltend gemachte Anspruch auf demselben 

Vertragsverhältnis wie unser Gegenanspruch beruht. 

4.4. Wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, 

insbesondere seine Zahlungen einstellt, oder wenn andere Umstände 

bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen 

(Zwangsvollstreckungsmaßnahmen o.ä.), kann die Verkäuferin vor wei-

teren Lieferungen eine angemessene Sicherheitsleistung oder Voraus-

zahlung verlangen. Erklärt der Käufer, dass er zu einer Vorauszahlung 

nicht in der Lage ist, oder kommt er dem Verlangen auf Sicherheitsleis-

tung nicht binnen einer Frist von 10 Tagen nach, so ist die Verkäuferin 

berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz statt 

der Leistung zu verlangen. 

 

5. Lieferung/Lieferverzug 

5.1. Liefertermine oder –fristen, die verbindlich oder unverbindlich verein-

bart werden können, bedürfen der Schriftform. Lieferfristen beginnen 

mit der Absendung der Auftragsbestätigung. Lieferfristen/-termine sind 

eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf das Be-

triebsgelände der Verkäuferin verlassen hat oder wenn die Versandbe-

reitschaft angezeigt ist. 

5.2. Die Einhaltung der Lieferverpflichtungen setzt die rechtzeitige und ord-

nungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus. Teil-

lieferungen sind in zumutbaren Umfang zulässig. 

5.3. Gerät die Verkäuferin aus Gründen, die sie zu vertreten hat, in Lieferver-

zug, so ist der Käufer berechtigt, für jede vollendete Woche Verzug eine 

pauschalierte Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwer-

tes, maximal 10 % des Lieferwertes zu verlangen. Falls der Verzug auf 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht oder eine wesentliche Pflicht-

verletzung darstellt, bleibt es bei der gesetzlichen Haftung, die jedoch 

im Fall einer fahrlässigen Pflichtverletzung auf den jeweils vorherseh-

baren Schaden begrenzt ist; Ziffer 12.2, 12.3 und 12.4 gelten in diesem 

Fall entsprechend. 

5.4. Setzt uns der Käufer, nachdem wir bereits in Verzug geraten sind, eine 

angemessene Nachfrist, die mindestens drei Wochen zu betragen hat, 

so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist berechtigt, vom Ver-

trag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung in 

Höhe des vorhersehbaren Schadens stehen dem Käufer nur zu, wenn 

der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder auf einer we-

sentlichen Pflichtverletzung beruht; Ziffer 12.2 und 12.3 gelten auch in 

diesen Fällen entsprechend. 
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5.5. Die Haftungsbegrenzungen gem. Ziffern 5.3 und 5.4 gelten nicht, sofern 

ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde; gleiches gilt dann, 

wenn der Verkäufer wegen des von uns zu vertretenen Verzuges gel-

tend machen kann, dass die sofortige Geltendmachung des Anspruchs 

auf Ersatz des Schadens statt der Leistung in Betracht kommt. 

5.6. Die Rechte des Käufers gem. Ziffer 12 dieser Verkaufsbedingungen 

und unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere bei einem Ausschluss 

der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit 

der Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt. 

 

6. Höhere Gewalt 

6.1. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und auf-

grund von Ereignissen, die der Verkäuferin die Lieferung wesentlich er-

schweren oder unmöglich machen - hierzu gehören insbesondere 

Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen etc., auch wenn sie bei 

Lieferanten der Verkäuferin oder deren Unterlieferanten eintreten - , hat 

die Verkäuferin auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen 

nicht zu vertreten. Die vorbezeichneten Umstände sind von der Verkäu-

ferin auch dann nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vor-

liegenden Verzuges eintreten. Die Verkäuferin wird den Käufer in die-

sem Falle unverzüglich informieren. In diesem Falle ist die Verkäuferin 

berechtigt, die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschie-

ben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder 

teilweise zurückzutreten, soweit die Verkäuferin ihrer vorstehenden In-

formationspflicht nachgekommen ist und nicht das Beschaffungsrisiko 

oder eine Liefergarantie übernommen haben 

6.2. Dauert die Behinderung länger als 3 Monate, ist der Käufer nach ange-

messener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht er-

füllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit 

aus den in Ziffer 6.1 genannten Gründen, oder wird die Verkäuferin in-

folge eines Rücktritts des Käufers nach Satz 1 von der Leistung frei, so 

kann der Käufer hieraus keine weitergehenden Ansprüche, insb. Solche 

auf Schadensersatz, herleiten. 

6.3. Vorstehende Regelung gemäß Ziff. 6.2 gilt entsprechend, wenn aus den 

in Ziff. 6.1 genannten Gründen auch ohne vertragliche Vereinbarung 

eines festen Liefertermins dem Kunden ein weiteres Festhalten am Ver-

trag objektiv unzumutbar ist. 

 

7. Abnahme 

7.1. Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand abzunehmen. Ist der 

Käufer mit der Abnahme des Kaufgegenstandes in Verzug, so kann die 

Verkäuferin dem Käufer schriftlich eine Nachfrist von 14 Tagen setzen 

mit der Erklärung, dass nach Ablauf dieser Frist die Abnahme abgelehnt 

wird. Nach erfolglosem Ablauf der Frist ist die Verkäuferin berechtigt, 

durch schriftliche Erklärung vom Kaufvertrag zurückzutreten und Scha-

densersatz statt der Leistung zu verlangen. 

7.2. Der Setzung einer Nachfrist bedarf es nicht, wenn der Käufer die Ab-

nahme ernsthaft und endgültig verweigert. Verlangt die Verkäuferin 

Schadensersatz statt der Leistung, so beträgt dieser pauschal 15% des 

Bruttorechnungsbetrages. Der Schadensbetrag ist höher oder niedriger 

anzusetzen, wenn die Verkäuferin einen höheren oder der Käufer einen 

niedrigeren Schaden nachweist. 

 

8. Versand/Gefahrübergang 

8.1. Der Versand erfolgt auf Rechnung des Käufers (Versendungskauf). Die 

Wahl des Transportweges und des Transportmittels bleibt bei verein-

barter Versendung mangels anderer Vereinbarung der Verkäuferin vor-

behalten Bei zulässiger Lieferung durch eigene Fahrzeuge und Ange-

stellte der Verkäuferin wird die Haftung nach Maßgabe der Regelungen 

unter Ziffer 12 auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ihrer Erfüllungsge-

hilfen beschränkt. 

8.2. Sofern der Transport nicht durch eigene Fahrzeuge oder Angestellte 

der Verkäuferin erfolgt, geht die Gefahr spätestens mit der Absendung 

der Ware auf den Käufer über, und zwar auch dann, wenn zulässige 

Teillieferungen erfolgen, oder die Verkäuferin noch andere Leistungen, 

z. B. Versendungskosten übernommen hat. Auf Verlangen des Käufers 

werden Lieferungen in seinem Namen und auf seine Rechnung in dem 

gewünschten Umfang versichert. Der Käufer ist auch im Falle des Ein-

tritts eines Transportschadens zur Zahlung der Vergütung und aller Ne-

benforderungen verpflichtet, unabhängig davon, welche Schäden von 

der Transportperson zu erstatten sind. 

8.3. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Käufer zu 

vertreten hat, so geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereit-

schaft auf ihn über. Gleiches gilt im Falle des Annahmeverzuges. Die 

Verkäuferin ist jedoch verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Käufers 

die Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt. 

 

9. Gewährleistung 

9.1. Im kaufmännischen Verkehr gilt ohne Einschränkungen § 377 HGB. Be-

anstandungen sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei 

Wochen nach Erhalt der Ware schriftlich zu rügen. Gleiches gilt für ver-

steckte Mängel nach ihrer Entdeckung. Der Käufer hat die Pflicht, erfor-

derlichenfalls durch eine Probeverarbeitung zu prüfen, ob die gelieferte 

Ware mangelfrei ist. Dies gilt auch dann, wenn Komponenten beige-

mischt werden, die nicht von der Verkäuferin bezogen wurden. Werden 

eventuelle Mängel erst bei der Verarbeitung festgestellt, so sind die Ar-

beiten sofort einzustellen. Die noch nicht verarbeiteten Waren sind si-

cherzustellen und der Verkäuferin auf Verlangen zwecks Prüfung zur 

Verfügung zu stellen. 

9.2. Gewährleistungsansprüche bei Sachmängeln stehen dem Käufer nur 

bei nicht unerheblichen Fehlern zu. 

9.3. Liegt der Mangel im Verantwortungsbereich eines Lieferanten der Ver-

käuferin, ohne dass die Verkäuferin ein eigenes Verschulden trifft, so 

genügt die Verkäuferin ihrer Gewährleistungspflicht, wenn sie ihre ge-

gen den Vorlieferanten zustehenden Gewährleistungsansprüche an 

den Käufer abtritt. Die Verkäuferin haftet nachrangig und nur dann, 

wenn der Käufer den Vorlieferanten erfolglos gerichtlich in Anspruch 

genommen hat. Dabei entstehende, beim Vorlieferanten nicht beizutrei-

bende Kosten hat die Verkäuferin in diesem Falle zu ersetzen. 

9.4. Bei Mängeln an den von der Verkäuferin gelieferten Waren ist diese 

berechtigt, den Mangel nach ihrem billigen Ermessen durch Nachbes-

serung, Ersatz- oder Neulieferung (Nacherfüllung) zu beseitigen. Eine 

Nachbesserung gilt nach dem dritten Versuch als fehlgeschlagen, so-

fern sich nicht aus der Art der Sache oder den sonstigen Umständen 

etwas anderes ergibt. 

9.5. Der Käufer hat der Verkäuferin die zur geschuldeten Nacherfüllung er-

forderliche Zeit und Gelegenheit gegeben, insbesondere die beanstan-

dete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlie-

ferung hat der Käufer die mangelhafte Sache an die Verkäuferin nach 

den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung bein-

haltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten 

Einbau, wenn die Verkäuferin ursprünglich nicht zum Einbau verpflich-

tet war. 

9.6. Schlägt die Mängelbeseitigung fehl oder ist die Verkäuferin zur Mängel-

beseitigung nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemes-

sene Fristen hinaus aus Gründen, die diese nicht zu vertreten hat, so 

ist der Käufer wahlweise berechtigt, eine Herabsetzung des Kaufprei-

ses oder die Rückgängigmachung des Vertrags zu verlangen. 

9.7. Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die auf ungeeigneter 

oder unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Montage durch den 

Käufer oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafter oder nachlässiger 

Behandlung herrühren, sofern sie nicht auf ein Verschulden der Ver-

käuferin zurückzuführen sind. 

9.8. Hinsichtlich der Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Pro-

duktbeschreibung als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisun-

gen oder Werbungen der Verkäuferin stellen daneben keine vertrags-

gemäße Beschaffenheitsangabe dar. Garantien im Rechtssinne erhält 

der Käufer nicht; Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt. 

9.9. Schadensersatzansprüche wegen eines Sachmangels kann der Käufer 

erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist (vgl. 

Ziffer 9.4). Soweit der Käufer wegen Mängeln an von der Verkäuferin 

gelieferten Waren einen Schaden erlitten oder vergebliche Aufwendun-

gen hat, richtet sich unsere Haftung im Übrigen nach den Grundsätzen 

unter Ziffer 12. 
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9.10. Rückgriffsansprüche des Käufers gegen uns bestehen nur insoweit, als 

der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden 

Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. 

 

10. Verjährungs-/Gewährleistungsfristen 

10.1. Ansprüche des Käufers wegen Mängeln an von der Verkäuferin gelie-

ferten Waren - einschließlich Schadensersatzansprüchen und Ansprü-

chen auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen - verjähren innerhalb eines 

Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, sofern sich nicht aus 

dem nachfolgenden Ziffern 10.2 und 10.3 etwas Abweichendes ergibt. 

10.2. Hat unser Käufer oder ein anderer Käufer in der Lieferkette als Unter-

nehmer aufgrund von Mängeln an von uns gelieferten neu hergestellten 

Sachen, die als solche an einen Verbraucher geliefert wurden, Ansprü-

che des Verbrauchers erfüllt, tritt die Verjährung von Aufwendungser-

satzansprüchen unseres Käufers 2 Monate nach dem Zeitpunkt ein, in 

dem unser Käufer oder ein anderer Käufer in der Lieferkette als Unter-

nehmer die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat, es sei denn, unser 

Käufer hätte sich gegenüber seinem Vertragspartner auf die Einrede 

der Verjährung berufen können. Die Verjährung tritt in jedem Fall spä-

testens 5 Jahre nach Ablieferung der Ware an unseren Käufer ein. 

10.3. Die in den Ziffern 10.1 und 10.2 getroffenen Bestimmungen gelten nicht 

für die Verjährung von Ansprüchen wegen der Verletzung des Lebens, 

des Körpers und der Gesundheit sowie nicht für die Verjährung nach 

dem Produkthaftungsgesetz und wegen Rechtsmängeln der von uns 

gelieferten Ware, die in einem dinglichen Recht eines Dritten bestehen, 

aufgrund dessen die Herausgabe der gelieferten Ware verlangt werden 

kann. Sie gelten ferner nicht für die Verjährung von Ansprüchen des 

Käufers, die darauf beruhen, dass die Verkäuferin Mängel an von ihr 

gelieferten Waren arglistig verschwiegen oder eine Pflicht vorsätzlich 

oder grob fahrlässig verletzt hat oder bei Verletzung wesentlicher Ver-

tragspflichten. In den vorgenannten Fällen gelten die gesetzlichen Ver-

jährungsfristen. Soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB 

(Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 445 b BGB (Rückgriffsan-

spruch) und § 634a Absatz 1 BGB (Baumängel) längere Fristen zwin-

gend vorschreibt, gelten diese Fristen. 

 

11. Eigentumsvorbehalt 

11.1. Die gelieferte Ware verbleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kauf-

preises sowie bis zur Bezahlung aller vergangenen und zukünftigen 

Warenlieferungen innerhalb der Geschäftsverbindung (einschließlich 

Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen, künftigen Forderun-

gen, Einlösung von Schecks, der Befreiung aus Bürgschaften, Garan-

tien oder ähnlichen Sicherheitsleistungen) im Eigentum der Verkäufe-

rin. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne 

Forderungen der Verkäuferin in eine laufende Rechnung aufgenommen 

werden (Kontokorrentvorbehalt) und der Saldo gezogen und anerkannt 

wird. Der Eigentumsvorbehalt steht der Verkäuferin nicht nur für den 

anerkannten und abstrakten Saldo, sondern auch für den kausalen 

Saldo zu. 

11.2. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Ge-

schäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Diese Befugnisse en-

den insbesondere mit dem Verzug bzw. der Zahlungseinstellung des 

Käufers oder dann, wenn über sein Vermögen die Eröffnung des Insol-

venzverfahrens beantragt wird. Es wird ausdrücklich festgestellt, dass 

eine Veräußerungs- und Verarbeitungsbefugnis in den Fällen nicht be-

steht, in denen der Käufer mit seinem Abnehmer ein Abtretungsverbot 

vereinbart hat. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen der Vor-

behaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. 

11.3. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versi-

cherung, unerlaubte Handlung) bzgl. der Vorbehaltsware entstehenden 

Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Konto-

korrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang 

an die Verkäuferin ab, welche die Abtretung hiermit annimmt. Die Ver-

käuferin ermächtigt ihn widerruflich, die an sie abgetretenen Forderun-

gen für ihre Rechnungen im eigenen Namen einzuziehen. Diese Ein-

ziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer 

seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. 

11.4. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der von der Verkäuferin unter 

Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware erfolgt durch den Käufer stets für 

die Verkäuferin, ohne dass der Verkäuferin hieraus Verbindlichkeiten 

erwachsen. Wird die von der Verkäuferin unter Eigentumsvorbehalt ge-

lieferte Ware mit anderen, ihr nicht gehörenden Gegenständen verar-

beitet, vermischt oder verbunden, so erwirbt die Verkäuferin das Mitei-

gentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von ihr ge-

lieferten Ware (Faktura-Endbetrag einschließlich Mehrwertsteuer) zu 

den anderen Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung/Vermischung o-

der Verbindung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt 

im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 

Erfolgt Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung in der Weise, dass 

die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als verein-

bart, dass der Käufer der Verkäuferin anteilmäßig Miteigentum über-

trägt. Der Käufer verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Mit-

eigentum für die Verkäuferin. Die Bestimmungen unter Ziffer 11.2 und 

11.3 gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass die Forderungen aus 

dem Verkauf der neuen Produkte in dem Verhältnis an die Verkäuferin 

zur Sicherheit abgetreten werden, in welchem ihr (Mit)Eigentumsanteile 

an der verkauften Ware zustehen. Sofern der Käufer die gelieferte Ware 

mit einer Hauptsache vermischt oder verbindet, tritt er bereits jetzt seine 

Ansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Wertes unserer Waren 

an uns ab. 

11.5. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, 

wird der Käufer auf das Eigentum der Verkäuferin hinweisen und diese 

unverzüglich benachrichtigen, damit die Verkäuferin ihre Eigentums-

rechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, der 

Verkäuferin die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen 

und außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer. 

11.6. Die Verkäuferin wird auf Verlangen nach ihrer Wahl diese Sicherheiten 

freigeben, soweit ihr Wert (unter Berücksichtigung der Kosten für Ver-

waltung und Verwertung der Sicherheit), bezogen auf den realisierba-

ren Wert 110% der gesicherten Forderung oder 150% des maßgebli-

chen Schätzwertes übersteigt. 

11.7. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zah-

lungsverzug mit mehr als 10% des Rechnungsbetrages für einen Zeit-

raum von mehr als 14 Kalendertagen, ist die Verkäuferin - unbeschadet 

der ihr zustehenden weiteren (Schadensersatz)Ansprüche - berechtigt, 

vom Vertrag zurückzutreten und die von ihr gelieferten Waren zurück 

zu verlangen. Die Verkäuferin ist nach Rücknahme der von ihr geliefer-

ten Waren zur deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf 

die gegenüber ihr bestehenden Verbindlichkeiten des Käufers - abzüg-

lich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen. 

 

12. Haftungsbeschränkungen 

12.1. Eine Haftung der Verkäuferin für Schäden oder vergebliche Aufwendun-

gen - gleich aus welchem Rechtsgrund - tritt nur ein, wenn der Schaden 

oder die vergeblichen Aufwendungen 

a) von der Verkäuferin oder einem ihrer Erfüllungsgehilfen durch schuld-

hafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht oder 

b) auf eine grob fahrlässig oder vorsätzliche Pflichtverletzung der Verkäu-

ferin oder einem ihrer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist. 

Wesentliche Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen, die ver-

tragswesentliche Rechtspositionen des Käufers schützen, die ihm der 

Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewähren hat; we-

sentlich sind ferner solche Vertragspflichten, deren Erfüllung die ord-

nungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht 

und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut hat und ver-

trauen darf. 

12.2. Haftet die Verkäuferin nach Ziffer 12.1 a für die Verletzung einer we-

sentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz 

vorliegen, ist ihre Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, ty-

pischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Die Verkäuferin haftet in 

diesem Falle insbesondere nicht für Schäden, die nicht am Liefergegen-

stand selbst entstanden sind, z.B. für entgangenen Gewinn oder sons-

tige Vermögensschäden des Käufers und nicht vorhersehbare mittel-

bare Folgeschäden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gem. 
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Satz 1 und 2 gelten in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund grober 

Fahrlässigkeit oder Vorsatz von Mitarbeitern oder Beauftragten der Ver-

käuferin verursacht werden. 

12.3. Haftet die Verkäuferin gemäß Ziffer 12.1 a) für die Verletzung einer we-

sentlichen Vertragspflicht, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

vorliegen, ist ihre Haftung der Höhe nach auf 1.535.000,00 € pro Scha-

densfall begrenzt. 

12.4. Die vorstehenden in den Ziffern 12.1 bis 12.3 genannten Haftungsbe-

schränkungen gelten nicht, soweit die Haftung der Verkäuferin aufgrund 

der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist, oder 

Ansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-

sundheit gegen die Verkäuferin geltend gemacht werden. Ferner gelten 

die vorstehenden Ziffern 12.1 bis 12.3 nicht, sofern die Verkäuferin ei-

nen Mangel arglistig verschwiegen hat oder eine Garantie für die Be-

schaffenheit der Ware übernommen hat. Fehlt der von der Verkäuferin 

gelieferten Ware eine ausnahmsweise garantierte Eigenschaft, haftet 

diese nur für solche Schäden, deren Ausbleiben Gegenstand der Ga-

rantie war. Es wird klargestellt, dass Ansprüche aus Händlerregress (§ 

478 BGB) nicht eingeschränkt werden. 

12.5. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in den vorstehen-

den Absätzen vorgesehen, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des 

geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Dies gilt insbeson-

dere auch für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertrags-

abschluss (§ 311 Abs. 3 BGB), positiver Vertragsverletzung (§ 280 

BGB) oder wegen deliktischer Ansprüche (§ 823 BGB). 

12.6. Soweit die Schadensersatzhaftung nach Ziffer 12 ausgeschlossen oder 

eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Haftung 

der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsge-

hilfen sowie Verrichtungsgehilfen der Verkäuferin. 

12.7. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht im Mangel besteht, kann der 

Besteller nur zurücktreten oder kündigen, wenn die Verkäuferin die 

Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein freies Kündigungsrecht des Käu-

fers (insbesondere gemäß §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im 

Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

 

13. Gerichtsstand/Rechtswahl/Schlussbestimmungen 

13.1. Gerichtsstand für sämtliche Klagen, die mit diesem Vertrag in Zusam-

menhang stehen, ist der Geschäftssitz der Verkäuferin, sofern der Käu-

fer Kaufmann im Sinne des § 38 Abs. 1 ZPO ist. Die Verkäuferin ist 

jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem Geschäftssitz zu verkla-

gen. 

13.2. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamte Geschäftsbezie-

hung zwischen dem Käufer und der Verkäuferin gilt, auch wenn dieser 

seinen Sitz im Ausland hat, das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts (CISG) finden keine Anwen-

dung. 

13.3. Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen oder eine Be-

stimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder 

werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen 

oder Vereinbarungen nicht berührt. 

 

 

Stand: Oktober 2019 


